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1 Planungsanlass, -erfordernis und -ziele 

Es bestehen konkrete Bau- und Investitionsabsichten eines privaten Vorhabenträgers, die Flä-

che einer ehemaligen Textilfabrik am Hessenweg vollständig zu räumen und anschließend 

einer wohnbaulichen Nachnutzung in Form eines neuen modernen Wohnquartiers zuzuführen. 

 

Diese konkreten Bauabsichten sehen die Errichtung von Mehrfamilienhäusern mit Flach- bzw. 

Satteldächern sowie zwei bis drei Vollgeschossen und je vier bis zwölf Wohnungen vor, wobei 

Gebäude mit drei Vollgeschossen am Hessenweg geplant sind.  

 

Im ehemaligen Maschinenraum der Textilfabrik befindet sich derzeit noch eine unter Denkmal-

schutz stehende Dampfmaschine. Diese soll in Erinnerung an die ehemalige Nutzung der Flä-

che im südlichen Bereich des Plangebiets auf einer Stellplatzanlage wieder aufgestellt und 

eingehaust werden. 

 

Für das Plangebiet liegt derzeit der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 48 „Werkgelände 

Remy“ vor (Ursprungsplan). Dieser Ursprungsplan setzt für das ehemalige Werksgelände ein 

Mischgebiet (MI) und für die unmittelbar angrenzenden Wohnbaugrundstücke am Garten-

kamp, der Weißen Straße und der Tannenbergstraße ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest. 

 

Durch Neuaufstellung eines Bebauungsplans soll nun Baurecht für diese konkreten Bau- und 

Investitionsabsichten geschaffen werden. Dieser Bebauungsplan soll als vorhabenbezogener 

Bebauungsplan nach § 12 BauGB aufgestellt werden, um insbesondere die Bindung an den 

Vorhabenträger sowie die Errichtung eines einheitlichen Wohngebiets zu gewährleisten.  

 

In einem Durchführungsvertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger bis zum Satzungsbe-

schluss, das Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist umzusetzen sowie die Planungs- und 

Erschließungskosten zu übernehmen. 

 

Daneben soll im Rahmen dieses Bebauungsplans unter Anwendung des § 12 Abs. 4 BauGB 

für die unmittelbar angrenzenden Wohnbaugrundstücke am Gartenkamp, an der Weißen 

Straße und an der Tannenbergstraße die Möglichkeit der Nachverdichtung durch ein weiteres 

(zweites) Vollgeschoss eröffnet werden. 

 

Da der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Schüttorf für die Fläche der ehe-

maligen Textilfabrik eine gemischte Baufläche darstellt, ist dieser im Wege der Berichtigung - 

ohne förmliches Verfahren - in eine Wohnbaufläche zu ändern. 

2 Verfahren / Stellungnahmen 

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Stadt Schüttorf hat am ………………………. nach pflicht-

gemäßem Ermessen beschlossen, dem Antrag des Vorhabenträgers vom 

……………………….. auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu folgen 

und dieses Bebauungsplanverfahren einzuleiten.  
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Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung 

einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt, da die Planung im Bereich des Vor-

haben- und Erschließungsplans – WA-1 – der Wiedernutzbarmachung von Flächen und im 

Bereich der einzelnen Flächen außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und Erschließungs-

plans – WA-2 – der Nachverdichtung dient. 

 

Durch diesen Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen Vorhabens be-

gründet. Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung eines FFH-Ge-

bietes oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes oder dafür, dass bei der Planung Pflich-

ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 

Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  

 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte auf Beschluss 

des Rats/Verwaltungsausschusses der Stadt Schüttorf vom ………………………. durch Ver-

öffentlichung des Planvorentwurfs und der Begründung im Internet vom ……………………….. 

bis einschließlich ……………………….. Dabei sind seitens der Öffentlichkeit keine Stellung-

nahmen eingegangen. 

 

Die berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 

BauGB parallel mit Schreiben vom ……………………….. über die Planung unterrichtet und 

zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-

weltprüfung aufgefordert worden. Dabei sind seitens der berührten Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange keine wesentlichen Bedenken gegen diese Planung geäußert wor-

den. Einzelne Hinweise wurden im Entwurf des Bebauungsplans berücksichtigt. 

 

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Stadt Schüttorf hat am ………………. dem Planentwurf 

und der Begründung zugestimmt und die Durchführung der Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 

Abs. 2 BauGB beschlossen worden. 

 

Die Veröffentlichung im Internet sowie parallel die öffentliche Auslegung erfolgen in der Zeit 

vom ………………. bis einschließlich ……………….. Innerhalb dieses Zeitraums besteht für 

jedermann die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben.  

 

Parallel dazu werden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf und 

der Begründung mit Schreiben vom ………………. eingeholt. 

3 Geltungsbereich / Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 90/15, 91/6, 91/7, 91/9, 91/12, 91/14, 91/17, 91/18, 

92/11, 92/12, 92/15, 92/25, 92/33, 461/90, 462/90, 463/90, 464/90, 465/90 und 634/92 in 

Flur 12 der Gemarkung Schüttorf. 
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Vorhaben- und Erschließungsplan 

Der Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans – WA-1 – umfasst davon allerdings nur 

die Flurstücke 91/12, 91/17 und 461/90. 

4 Bestandssituation 

Das Plangebiet liegt westlich der Innenstadt, ist topografisch relativ eben und umfasst das 

ehemalige Werksgelände einer Textilfabrik am Hessenweg sowie die unmittelbar angrenzen-

den Wohnbaugrundstücke an der Straße Gartenkamp, der Weißen Straße und der Tannen-

bergstraße. Die Gebäude der ehemaligen Textilfabrik sind zwischenzeitlich abgebrochen wor-

den (Ausnahme: ehemaliger Maschinenraum mit unter Denkmalschutz stehender Dampfma-

schine). Die Wohngebäude im Plangebiet sind jeweils traufständig mit einem Vollgeschoss 

und Satteldach errichtet worden. 

 

Das nähere Umfeld ist wohnbaulich geprägt. Die Wohngebäude sind hier mit ein bis zwei Voll-

geschossen und geneigten Dächern errichtet worden. Auf der gegenüberliegenden Straßen-

seite liegt am Hessenweg eine öffentliche Grünfläche mit mehreren großen Laubbäumen. Hier 

befindet sich auch die nächstgelegene Bushaltestelle.  

 

In fußläufiger Entfernung befinden sich die konfessionellen Grundschulen etwa 100 m südlich 

des Plangebiets an der Hermann-Schlikker-Straße, die Oberschule etwa 100 m nördlich des 

Plangebiets an der Karlstraße und Kindergarten in Trägerschaft der evangelisch-reformierten 

Kirche etwa 100 m östlich des Plangebiets an der Mauerstraße. 

5 Raumordnerische und bauplanungsrechtliche Ausgangssituation 

5.1 Regionales Raumordnungsprogramm 

Im wirksamen Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Grafschaft Bentheim 

wird die für die Bebauung vorgesehene Fläche als Bereich ohne konkurrierende Nutzungszu-

weisungen dargestellt (weiße Fläche). 

5.2 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan für die Samtgemeinde Schüttorf wird die für die Bebauung 

vorgesehene Fläche im westlichen Bereich als Wohnbaufläche sowie im östlichen Bereich als 

gemischte Baufläche dargestellt. Im Südosten ist zudem eine kleine Grünfläche mit der Zweck-

bestimmung Spielplatz dargestellt. 
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5.3 Bebauungsplan 

Für das Plangebiet liegt der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 48 „Werksgelände Remy“ 

vor (Ursprungsplan). Dieser Ursprungsplan enthält örtliche Bauvorschriften zur Dachausbil-

dung bei Einzel- und Doppelhäusern, zu Dachaufbauten sowie zur Außenwandgestaltung und 

ist im Juni 1989 in Kraft getreten.  

 

Die örtlichen Bauvorschriften des Ursprungsplans sind im Rahmen der 1. Änderung um den 

§ 4 zu Werbeanlagen ergänzt worden (Inkrafttreten im Juni 1995). Daneben sind zwei weitere 

Änderungen erfolgt, die nicht das Plangebiet dieser Bebauungsplanänderung betrafen. 

 

Der Ursprungsplan setzt die für die Bebauung vorgesehene Fläche überwiegend als Mischge-

biet (MI) mit einer Grundflächenzahl von 0,4, einer Geschossflächenzahl von 0,5, einem 

Höchstmaß für die Zahl der Vollgeschosse von eins und einer offenen Bauweise fest. Im Be-

reich des ehemaligen Werksgeländes sind Einzelbereiche gekennzeichnet, deren Böden er-

heblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. 

 

Daneben sind die Wohnbaugrundstücke an der Straße Gartenkamp, der Weißen Straße sowie 

der Tannenbergstraße als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer Grundflächenzahl von 0,4, 

einer Geschossflächenzahl von 0,5, einem Höchstmaß für die Zahl der Vollgeschosse von eins 

und einer offenen Bauweise festgesetzt. Zulässig sind hier nur Einzel- und Doppelhäuser. 

 

Unmittelbar östlich der Einmündung der Weißen Straße in die Tannenbergstraße ist eine 

kleine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt.  

6 Festsetzungen dieses Bebauungsplans 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden entsprechend der städtebaulichen Pla-

nungsziele und in Würdigung der bisherigen Festsetzung für die bestehenden Wohnbaugrund-

stücke nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) 

festgesetzt und dienen somit vorwiegend dem Wohnen. Insofern ändert sich die Festsetzung 

zur Art der baulichen Nutzung defacto nur für das ehemalige Werksgelände, wo derzeit ein 

Mischgebiet (MI) festgesetzt ist. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl 

Im WA-1 beträgt die Grundflächenzahl 0,45. Diese Überschreitung des Orientierungswerts für 

Obergrenzen der BauNVO ist erforderlich, um das städtebauliche Planungsziel eines verdich-

teten, innerstädtisch geprägten Wohngebiets zu ermöglichen und im Sinne der Nachhaltigkeit 

insbesondere eine Reduktion der Flächeninanspruchnahme pro Bewohner zu erreichen. Im 
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Übrigen wird die Überschreitung als vertretbar angesehen, da die Planung durch Wiedernutz-

barmachung von Flächen einen wichtigen Beitrag zum schonenden und sparsamen Umgang 

mit Grund und Boden und zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung leistet. Nachteilige Auswir-

kungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten, da der Versiegelungsgrad gegenüber der ehe-

maligen gewerblichen Nutzung reduziert wird und die Flächen eine vergleichsweise geringe 

Bedeutung für Natur und Landschaft haben. 

 

Im WA-2 folgt die Grundflächenzahl von 0,4 dem Orientierungswert für Obergrenzen der 

BauNVO und ermöglicht somit auch hier weiterhin eine optimale bauliche Ausnutzung. 

Zahl der Vollgeschosse / Höhe baulicher Anlagen 

Um Störungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie umliegender Nutzungen zu vermeiden, 

ist ein Höchstmaß für die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Im WA-1 sind auf den Flächen 

am Hessenweg zwei bis drei Vollgeschosse zulässig, um hier im Sinne einer nachhaltigen 

städtebaulichen Entwicklung eine Reduktion der Flächeninanspruchnahme bei gleichzeitiger 

Erhöhung der Wohnfläche durch eine höhere Geschossigkeit zu ermöglichen. Auf den übrigen 

Flächen sind bis zu zwei Vollgeschosse zulässig, um hier eine moderne, mittlerweile ortsübli-

che Verdichtung zu ermöglichen. 

Geschossflächenzahl 

Zur Begrenzung der baulichen Dichte und damit der Auswirkungen der Planung wird eine Ge-

schossflächenzahl von 0,8 im Bereich mit bis zu zwei Vollgeschossen und von 1,2 im Bereich 

mit bis zu drei Vollgeschossen festgesetzt. 

6.3 Bauweise / überbaubare Grundstücksflächen 

Bauweise 

Durch Festsetzung der offenen Bauweise im WA-1 ist sichergestellt, dass die Hauptgebäude 

mit seitlichen Grenzabständen errichtet werden und insofern die Anforderungen an eine aus-

reichende Belichtung, Belüftung und Besonnung der Wohnungen, an ausreichende Sozialab-

stände im Sinne des Wohnfriedens sowie an den Brandschutz erfüllt sind. 

 

Im WA-2 sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, um eine (untypische) Hausgruppenbe-

bauung hier weiterhin zu vermeiden. 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im WA-1 mittels Baugrenzen als erweiterte Bau-

körperausweisungen festgesetzt, um eine enge Umsetzung des Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplans sicherzustellen. 

 

Im WA-2 sind die überbaubaren Grundstücksflächen mittels Baugrenzen flächenhaft festge-

setzt, um der Bauherrenschaft weiterhin weitgehende Freiheit bei der Stellung der Hauptge-

bäude zu lassen. 
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6.4 Verkehrsflächen 

Der Bereich des WA-1 soll - mit Ausnahme zweier Baugrundstücke an der Weißen Straße - 

über eine Planstraße mit erschlossen werden, die vom Hessenweg abzweigt. Diese Plan-

straße ist mit einer schlaufenartigen Führung geplant und soll bei einer Breite von 7,0 m vo-

raussichtlich als verkehrsberuhigte Wohnstraße ohne Trennung von Fahrbahn und Gehweg 

ausgebaut werden.  

6.5 Maßnahmen zum Schutz vor verkehrliche Schallimmissionen 

Im Ergebnis der schalltechnischen Beurteilung wird festgestellt, dass die Orientierungswerte 

der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 55 / 45 dB(A) (Tag / Nacht) am Tag und in 

der Nacht jeweils in Teilbereichen der für die Bebauung vorgesehenen Fläche überschritten 

werden:  

 

Im WA-1 sind im Wesentlichen nur geplante Gebäude in der ersten Bauzeile zum Hessenweg 

betroffen. Die höchsten Pegel liegen bei 62 dB(A). An den Seitenfassaden (Nord- oder Süd-

fassaden) ergeben sich Pegel von höchstens 59 dB(A). In der Nacht liegen die höchsten Pegel 

bei 55 dB(A). An den Seitenfassaden (Nord- oder Südfassaden) ergeben sich Pegel von 

höchstens 52 dB(A). Im 2. Obergeschoss werden die Orientierungswerte auch an der Ostfas-

sade im WA-1 (III) überschritten. 

 

Im WA-2 sind nur die beiden Bestandsgebäude am Hessenweg betroffen. Die höchsten Pegel 

liegen bei 65 dB(A) am Tag und 58 dB(A) erreicht.  

 

Diese Überschreitungen werden durch geeignete passive Lärmschutzmaßnahmen für die ge-

planten Wohngebäude entlang des Hessenwegs bewältigt; von aktiven Maßnahmen wird aus 

städtebaulichen Gründen abgesehen.  

 

Außerdem sind Außenwohnbereiche innerhalb eines Abstands von 3,00 m zur Grenze des 

Hessenwegs im WA-2 aus Schallschutzgründen nicht zulässig; nach dem Vorhaben- und Er-

schließungsplan sind innerhalb eines solchen Nahbereichs im WA-1 keine Außenwohnberei-

che vorgesehen. 

 

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden somit hin-

reichend berücksichtigt. 

 

Durch Realisierung dieser Planung ergibt sich nach der schalltechnischen Beurteilung insge-

samt ein Mehrverkehr von ca. 4 %. Damit kommt es auf den öffentlichen Straßen zu keiner 

Erhöhung der Verkehrsstärken von mehr als 62 % und organisatorische Maßnahmen zur Re-

duzierung von Verkehrsströmen sind folglich nicht erforderlich.  
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6.6 Örtliche Bauvorschriften (nach NBauO) 

Die nachfolgenden Vorschriften gelten nur für den Bestandsbereich (WA-2): 

Besondere Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden 

In Würdigung des vorhandenen Bestands sind die Hauptbaukörper nur mit einem Sattel- oder 

Walmdach und einer Mindestdachneigung von 32 Grad herzustellen. 

 

Um eine optische Unterordnung von Dachaufbauten im WA-2 zu erwirken, sind diese erst ab 

einer Dachneigung von 38° zulässig, denn geringere Dachneigungen führen zu einer Überhö-

hung der optisch wirksamen traufseitigen Außenwand. Um eine Unterordnung aller Dachauf-

bauten zu erwirken, werden diese in ihrer Länge und Lage (First und Giebel) begrenzt. 

 

Damit sich die künftige Bebauung im WA-2 in den Siedlungsbestand einfügt und ein harmoni-

sches Siedlungsbild entsteht, sind die Außenwände der Gebäude in massiver Bauweise in 

Verblendmauerwerk oder als Putzbauten herzustellen, wobei Verblender in (ortsunüblicher) 

gelber und weißer Farbe sind nicht zulässig. 

7 Erschließung 

7.1 Verkehrliche Erschließung 

Im WA-1 sollen jeweils zwei Baugrundstücke direkt über den Hessenweg bzw. die Weiße 

Straße erschlossen werden.  

 

Die übrigen Baugrundstücke im WA-1 werden über die schlaufenartig angelegte Planstraße 

mit Anbindung an den Hessenweg erschlossen. 

 

Die Baugrundstücke im WA-2 sind über die vorhandenen Stadtstraßen hinreichend verkehrlich 

erschlossen. 

 

Der ruhende Verkehr wird vollständig auf den Baugrundstücken untergebracht, wobei sich, wie 

im Durchführungsvertrag geregelt werden soll, die Anzahl der Stellplätze abweichend von den 

Ausführungsbestimmungen zur NBauO nach der Stellplatzsatzung der Stadt Schüttorf richtet. 

7.2 Technische Erschließung 

Strom- und Wasserversorgung sowie Telekommunikation 

Die Elektrizitäts- und Wasserversorgung wird durch Anschluss an das jeweilige Netz sicher-

gestellt. Der Ausbau der Leitungsnetze wird rechtzeitig mit den jeweiligen Versorgungsträgern 

abgestimmt. Dies gilt auch für Telekommunikationsleitungen. Diesbezüglich läuft angesichts 

des geplanten Schornsteinabbruchs derzeit die Suche nach einem Alternativstandort für einen 

Mobilfunkmast. 
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Oberflächenentwässerung 

In der wasserwirtschaftlichen Vorplanung wird festgestellt, dass eine planmäßige zentrale bzw. 

dezentrale Versickerung der anfallenden Oberflächenabflüsse im Plangebiet aufgrund der an-

getroffenen Grundwasserverhältnisse und der zu geringen Durchlässigkeitsbeiwerte nicht 

möglich ist. 

 

Für den Vorhaben- und Erschließungsplanbereich ist daher die Sammlung und Ableitung des 

Oberflächenwassers über eine geplante Regenwasserkanalisation mit direkter Einleitung in 

die vorhandenen Regenwasserkanäle im Hessenweg und in der Weißen Straße vorgesehen. 

Schmutzwasserbeseitigung 

Das im Vorhaben- und Erschließungsplanbereich anfallende Schmutzwasser soll nach der 

wasserwirtschaftlichen Vorplanung über vorhandene und geplante Schmutzwasserkanäle 

zum bestehenden Schmutzwasserkanal im Hessenweg abgeleitet werden. 

Abfallbeseitigung 

Die Abfallbeseitigung erfolgt in Trägerschaft des Landkreises Grafschaft Bentheim. 

Vorbeugender Brandschutz 

Für den Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans – WA-1 – wird seitens der Stadt 

Schüttorf eine Löschwassermenge von mindestens 48 m3/h x 2h vorzuhalten sein. Zudem soll 

der Abstand zwischen der ersten Entnahmestelle und dem jeweiligen Gebäude an der Stra-

ßenkante eine Entfernung von 75 m nicht überschreiten. 

 

Die Löschwasserversorgung wird im Zuge nachfolgender Genehmigungs- und Ausführungs-

planungen für die Erschließungsanlagen entsprechend den technischen Regeln und Richtli-

nien durch abhängige und – sofern möglich – unabhängige Löschwasserstellen sichergestellt. 

8 Belange des Umweltschutzes 

Im Ergebnis des umweltplanerischen Fachbeitrags wird festgestellt, dass (unwesentliche) Be-

einträchtigungen naturschutzfachlicher Schutzgüter zu erwarten sind (geringfügige neue Flä-

chen-/Bodenversiegelung, geringfügiger Verlust von Infiltrationsraum).  

 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist hier im beschleunigten Verfahren bei einer zu-

lässigen Grundfläche von weniger als 20.000 m² nicht anzuwenden. 

 

Um die Erfüllung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG zu vermeiden, ist die Einhaltung von Erschließungszeiten zu gewährleisten.  
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9 Abschließende Erläuterungen 

9.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Dieser Bebauungsplan wird nach § 12 BauGB als vorhabenbezogener Bebauungsplan aufge-

stellt. Wesentliche Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind der Vorhaben- 

und Erschließungsplan und der Durchführungsvertrag. Der Durchführungsvertrag ist vom Vor-

habenträger vor dem Satzungsbeschluss zu unterzeichnen. Hierdurch können insbesondere 

eine Bindung des Projekts an den Vorhabenträger, die Realisierung der Erschließung und 

Kostenübernahme durch den Vorhabenträger sowie ein verbindlich festgelegter Umsetzungs-

zeitraum erreicht werden. 

9.2 Belange des Hochwasserschutzes 

Das Plangebiet befindet sich weder in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet nach 

§ 76 Abs. 1 WHG, noch in einem vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet nach § 76 

Abs. 3 WHG noch in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach 

§ 78b WHG.  

 

Im Hinblick auf die Starkregenvorsorgen sollte das Gefälle des Vorhaben- und Erschließungs-

planbereichs analog der Bestandssituation mit dem Tiefpunkt im Ostenbeibehalten werden, 

damit bei einem Starkregenereignis der Oberflächenabfluss schadlos über die Planstraße und 

den Hessenweg abgeleitet werden kann. 

9.3 Belange des Denkmalschutzes 

Weder im Plangebiet noch in der näheren Umgebung sind Bau- oder Bodendenkmale bekannt. 

Im ehemaligen Maschinenraum der Textilfabrik befindet sich derzeit noch eine unter Denkmal-

schutz stehende Dampfmaschine. 

9.4 Altlasten 

Aufgrund des städtebaulichen Planungsziels zur wohnbaulichen Nachnutzung der Fläche ei-

ner ehemaligen Textilfabrik, die zwischenzeitlich weitestgehend zurückgebaut worden ist, sind 

orientierende Altlastenuntersuchungen erfolgt. Im Ergebnis ist festgestellt worden, dass so-

wohl für den Wirkungspfad Boden-Mensch als auch für den Wirkungspfad Boden-Grundwas-

ser erhöhte Schadstoffgehalte in nördlichen Teilbereichen des ehemaligen Fabrikgeländes 

festgestellt worden sind. 

 

Vor diesem Hintergrund ist jüngst eine weitergehende Eingrenzungsuntersuchung für die be-

lasteten Teilbereiche des ehemaligen Fabrikgeländes durchgeführt worden, um eine genauere 

Betrachtung möglicher Gefährdungen für die geplante Nachnutzung zu erhalten. Im Ergebnis 

ist festgestellt worden, dass zumindest eine konkrete Gefährdung des Grundwassers anhand 

der Analysenergebnisse derzeit nicht abgeleitet werden kann. 
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Hinsichtlich des Wirkungspfads Boden-Mensch wird festgestellt, dass in bestimmten Berei-

chen (geringfügige) Überschreitungen der Prüfwerte nach BBodSchV für die Nutzung als Kin-

derspielfläche bzw. als Wohnbaufläche (Hausgarten) vorliegen. Sofern nur eine Überschrei-

tung der strengeren Werte für Kinderspielplätze vorliegt, dort aber kein Kinderspielplatz vor-

gesehen ist, oder Überschreitungen nur in größeren Tiefen nachgewiesen werden, kann eine 

wohnbauliche Entwicklung ohne Sanierungsmaßnahmen erfolgen. Auch kann von einer Sa-

nierung abgesehen werden, wenn belastete Flächen etwa durch Straßen, Plätze oder Boden-

platten versiegelt werden sollen. 

 

Zur Konkretisierung des Sanierungserfordernisses und zur Kostenabschätzung ist ein Sanie-

rungskonzept erstellt worden (als Grundlage für den Durchführungsvertrag). Danach wird ein 

vollständiger Bodenaustausch auf den untersuchten Flächen zwar unverhältnismäßig erach-

tet. Um eine weitere Eintragung des Grundstücks im Altlastenkataster des Landkreises zu ver-

meiden, wird allerdings eine Vollsanierung der besonders betroffenen Fläche nach der Ein-

grenzungsuntersuchung vorgesehen. 

 

Zur genaueren Bewertung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser sind ergänzende Grund-

wasseruntersuchungen an Grundwassermessstellen im An- und Abstrom erforderlich. 

9.5 Städtebauliche Zahlen und Werte 

1. Größe des Plangebiets (= Bruttobauland)   100 %    1,72 ha 

davon: 

1.1 Bereich des V+E-Plans     1,02 ha 

1.2 Flächen außerhalb des V+E-Plans   0,70 ha 

2. Verkehrsfläche           6 %    0,11 ha 

3. Nettobauland (WA-Gebiet)       94 %    1,61 ha 
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10 Bearbeitungs- und Verfahrensvermerk 

Dieser Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften wurde in Abstimmung und im Einverneh-

men mit der Stadt Schüttorf ausgearbeitet. 

 

Wallenhorst, 14.05.2025 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG 

 

 

....................................... 

Desmarowitz 

 

 

Diese Entwurfsbegründung hat nach § 3 Abs. 2 BauGB der förmlichen Beteiligung vom 

…………………… bis einschließlich …………………… zugrunde gelegen. 

 

 

Schüttorf, den 

 

 

.......................................... 

Stadtdirektor 


